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Das ist eine Abwägungsgeschichte. Dienstliche Adressen sind vor Schindluder auch nicht
geschützt. U.U. sogar angreifbarer, weil man der verwaltenden Instanz einen
Vertrauensvorschuß entgegen bringt. Ob der gerechtfertigt ist, darf man getrost in Zweifel
ziehen: Stichwort De-mail.
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